
Stadt Neumünster Neumünster, 1. Juli 2011
Der Oberbürgermeister 
Schule, Jugend, Kultur und Sport - Abt. Kinder- und Jugendarbeit 
 
 
 
  AZ: 40.4 / Wi 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0792/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 13.09.2011 N Kenntnisnahme 
Finanz- und Wirtschaftsförde-
rungsausschuss 

21.09.2011 Ö Kenntnisnahme 

Jugendhilfeausschuss 22.09.2011 Ö Vorberatung 
Ratsversammlung 27.09.2011 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras/ 
Erster Stadtrat Humpe-Waßmuth 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Abschluss eines neuen Vertrages zwischen 
der Stadt Neumünster und dem Verein 
Aktion Jugendzentrum e. V. für den 
Zeitraum 01.01.2012 - 31.12.2016 
 

 
A n t r a g : 

 
Dem als Anlage 1 beigefügten Vertrag zwi-
schen der Stadt Neumünster und der Aktion 
Jugendzentrum e. V. wird zugestimmt. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Zuwendungen betragen für 

das Haushaltsjahr 2012 97.000,00 € und sind 
im Haushaltsplan 2012 veranschlagt. Die Mit-
tel für die Folgejahre werden im Rahmen der 
Haushaltsplanung  2013/2014 sowie 
2015/2016 mit eingeplant. 
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Aufgliederung 
 
Kostenart 
 

2011 Jährlich ab 
2012 

Kostenstelle 

Sachkosten    
Aufgaben der Aktion Jugendzentrum e. V. 
(Sach- und Honorarkosten allgemein) 

43.460,00 € 35.460,00 € 362014401.5318090

Personalkosten   
Personalkosten Aktion Jugendzentrum e. V. 
(für Heimleitung) 

61.540,00 € 61.540,00 € 362014401.5318090

   
Gesamtsumme 105.000,00 € 97.000,00 €  
 
 
 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
 
Die Aktion Jugendzentrum e. V. betreibt als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe seit dem 
01.09.1971 ein Jugendzentrum im Hause Friedrichstrasse 24, Neumünster. Die entsprechenden Räum-
lichkeiten werden der Aktion Jugendzentrum e. V. von der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt, die 
außerdem überwiegend die für den Betrieb und die Unterhaltung des Jugendzentrums erforderlichen 
finanziellen Mittel bereitstellt. Grundlage hierfür bildete bislang der zwischen den Vertragsparteien 
geschlossene Vertrag vom 15.06./22.06.1987 nebst dem Änderungsvertrag vom 01.03./ 08.03.1994, 
welcher zuletzt abweichend von der zum 31.12.2008 ausgesprochenen Kündigung auf Grundlage des 
Änderungsvertrages vom 06.07.2010 bis zum 31.12.2011 fortgesetzt worden ist.  
 
Mit Beschluss der RV vom 18. Mai 2010 wurde eine Projektgruppe aus Vertretern der Politik und 
dem seitens der Verwaltung zuständigen Ersten Stadtrat gebildet. Ziel dieser Arbeitsgruppe war es, zu 
prüfen, ob über neue und andere Formen von Jugendarbeit mehr Kinder und Jugendliche erreicht 
werden können. Eine Haushaltskonsolidierung stand nicht im Vordergrund dieses Auftrages. Gleich-
wohl sollte an Punkten, wo dies sinnvoll erscheint, eine Kostenreduzierung erfolgen. 
 
Als Ergebnis der Arbeit dieser Projektgruppe wurden verschiedene Handlungsschritte vorgeschlagen, 
die im Einzelnen in der Drucksache 0789/DS/2008 erläutert werden. Einer dieser Handlungsschritte 
sieht vor, dass die Arbeit der Aktion Jugendzentrum e. V. fortgeführt wird. Im Rahmen eines hierzu 
neu abzuschließenden Vertrages soll die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durch die RV am 
30. November 2010 beschlossene Kürzung der Mittel zur Förderung der  Sach- und Betriebskosten 
der Aktion Jugendzentrum e. V. um 8.000,00 € im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2010 
berücksichtigt werden. 
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Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die bestehende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Neumüns-
ter und der Aktion Jugendzentrum e. V. mit dem vorliegenden Vertrag ab dem 01.01.2012 bis zum 
31.12.2016 fortzusetzen. Mit diesem Vertrag kann sichergestellt werden, dass eine umfangreiche För-
derung der Kinder- und Jugendarbeit der Aktion Jugendzentrum e. V. auch in den Jahren 2012-2016 
gewährleistet ist und somit auch bewährte Angebote und Aktivitäten dieses Trägers kontinuierlich 
fortgeführt werden können. 
 
 
             Im Auftrage 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 
 
 
Humpe-Waßmuth 

Oberbürgermeister Erster Stadtrat 
 
 
Anlagen:  
 
Anlage 1: Entwurf eines neuen Vertrages zwischen der Stadt Neumünster und Aktion Jugend-
zentrum e. V. 
 
 


